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Dem Antrag wird die Dringlichkeit zuerkannt. Die Beschlussfassung über den Bera-

tungsgegenstand obliegt jedoch laut Auskunft der Rechtsabteilung des Direktoriums 

der Vollersammlung des Stadtrats.

Der Ausschuss führt eine Aussprache durch.

Der Dringlichkeitsantrag gilt als eingebracht 
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